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Vorwort

Recht fordert Ordnung, setzt der Freiheit Grenzen, verlangt 
Steuern, bestraft Unrecht. Dieses Recht wird als beengend, 
bedrängend, bedrückend empfunden. Recht schafft Frieden, 
gewährleistet Freiheit, sichert das Existenzminimum, re-
gelt den Rahmen für Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. 
Dieses Recht lässt hoffen, gibt Sicherheit, ist Bedingung für 
Frieden, Freiheit, Hochkultur, Wohlstand. 

Der abwehrende und der hoffende Blick auf das Recht gehö-
ren zu den traditionellen Sichtweisen auf den Menschen und 
seine Welt. Die griechische Sage von Prometheus ist uns in 
einer hoffnungsvollen und einer hoffnungsarmen Fassung 
überliefert. Einmal ist die Hoffnung zuunterst in einem Fass 
verborgen, aus dem Übel entweichen. Pandora wirft den 
Deckel dieses Fasses zu, ehe das einzige Gut, die Hoffnung, 
herausflattern kann, und verschließt sie für immer in dem 
Gefäß. In der anderen Fassung nimmt Prometheus den Men-
schen, die damals ihre Zukunft voraussehen konnten, diese 
Fähigkeit der Voraussicht und gibt ihnen stattdessen die 
Hoffnung.

Bei meiner Abschiedsvorlesung zum Ende des Sommerse-
mesters 2013 habe ich das Hoffnungsmotiv zum Ausgangs-
punkt gewählt. Es entspricht dem Bild vom freien Menschen, 
der sein Glück sucht, durch Qualifikation, Anstrengung und 
Klugheit sein Glück macht, bei Schicksalsschlägen und Ent-
täuschungen einen Neuanfang wagt. Die Hoffnung ist das 
Grundmotiv der Freiheit, sein Leben selbst zu gestalten, der 
Demokratie, die stetig auf die bessere Regierung und das bes-
sere Gesetz hofft, des Friedensprinzips, das trotz der Realität 
von Krieg und Verfolgung die Welt einen will, des Sozialen, 
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das in der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft Freiheit, 
Gleichheit, Sicherheit gewährt. 

In meiner Vorlesung, die zugleich eine Antrittsvorlesung für 
neue akademische Aufgaben gewesen ist, habe ich versucht, 
dieses Prinzip der Hoffnung als eine Voraussetzung und als 
einen Inhalt unseres Rechts bewusst zu machen. Dabei stütz-
te ich mich auf manche, schon früher geäußerte Gedanken, 
die nunmehr zu einer Grundsatzüberlegung zusammenge-
führt werden. Das Recht gibt jedem Menschen die Hoffnung, 
seines Glückes Schmied zu sein.

Heidelberg, im Sommer 2013 Paul Kirchhof
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